
Beitragsordnung Main-Handball-Verein Schweinfurt 09 e. V. 

 

Stand 01.01.2015 

 

Beitragshöhe:  

Kategorie Kriterien Betrag 

Kinder Kinder und Schüler bis 12 Jahre € 39,- 

Jugendliche Mitglieder ab 13 Jahre, die jugendspielberechtigt sind € 63,- 

Aktive Volljährige Mitglieder, die in einer aktiven Mannschaft 

spielen 

€ 96,- 

Ermäßigte 

 

Aktive wie Schüler, Studenten, Auszubildende, Wehr- und 

Ersatzdienstleistende 

€ 63,- 

Familie 1) Verheiratete mit Kindern
1)

  

2) Verheiratete  

3) Ein Erwachsener mit Kindern
1)

  

€ 172,- 

 

Passive Mitglieder, die in keiner aktiven Mannschaft spielen € 66,- 

 
1) 

Kategorie Kinder,
 
Jugendliche oder Ermäßigte 

 

Es wird immer die Kategorie zur Beitragserhebung angesetzt, in der das Mitglied zum 01.01. 

oder zum Eintrittstermin während des laufenden Kalenderjahres zugeordnet ist. 

Veränderungen der Kategorie werden erst im darauf folgenden Kalenderjahr berücksichtigt. 

Es wird immer die günstigste Konstellation für die Mitglieder angesetzt.  

Die Einordnung in die Kategorie „Ermäßigte“ erfolgt durch einen schriftlichen Nachweis, der 

jährlich bis zum 31.12. dem Schriftführer vorgelegt werden muss. Verspätet eingehende 

Nachweise können nicht berücksichtigt werden und führen automatisch zur Einordnung in die 

Kategorie „Aktive“. 

 

Der Beitrag wird in voller Höhe am 15.02. eines jeden Jahres über Lastschriftverfahren 

eingezogen, Ratenzahlung ist nicht vorgesehen. Tritt ein Mitglied während des Jahres dem 

Verein bei, wird im darauf folgenden Monat der anteilige Jahresbeitrag eingezogen.  

 

 

Beitragsbefreiung oder -minderung: 

Schiedsrichter und Ehrenmitglieder erhalten eine Beitragsbefreiung. 

 

Sonstige Befreiung oder Minderung ist nur auf Antrag unter Angabe eines besonderen 

Grundes möglich. Es ist eine Einzelfallentscheidung, die der Vorstand trifft. 

 

 

Kündigung: 

Die Kündigung muss gemäß der Satzung (§ 4) schriftlich erfolgen. Die Kündigung ist stets 

zum Ende des aktuellen Kalenderjahres möglich mit einer Kündigungsfrist von 2 Monaten 

zum Ende des Kalenderjahres. 

 

 

Schweinfurt, 21.05.2014 


